
 

 

 
 PRESSEMITTEILUNG
 
(Stellungnahme) 
 
 
Forstkammer fordert Eintrittsgeld für den Waldbesucher 
 
Nach geltendem Landeswaldgesetz (LWaldG) darf jeder den 

Wald zum Zwecke der Erholung betreten. Er hat sich so zu ver-

halten, dass die Lebensgemeinschaft Wald und die Bewirt-

schaftung des Waldes nicht gestört und der Wald nicht gefähr-

det, beschädigt oder verunreinigt wird. Dieses allgemeine Be-

tretungsrecht ist für die Reiter dahingehend eingeschränkt, 

dass sie sich generell nur auf geeigneten Wegen bewegen dür-

fen. Organisierte reiterliche Veranstaltungen bedürfen mach 

LWaldG ohnehin der Genehmigung durch die Forstbehörde, die 

sich mit dem Waldbesitzer vor Erteilung einer solchen Geneh-

migung zumindest kurzschließt und in der Regel Gebühren er-

hebt.  

Nachdem sich in Bayern die Gemühter bezüglich einer Wald-

Maut wieder beruhigt haben, liebäugelt nun die Forstkammer 

Baden-Württemberg mit einer solchen Maut. In ihrem jüngsten 

Vorstoß für die Erhebung von Waldbenutzungsgebühren in der 

Presse und im Rundfunk behauptet die Forstkammer u. a., dass 

das Reiten und die Ausübung der Jagd zu Schäden an den 

Waldwegen führt. Dem Pferdesportverband sind aus der Ver-

gangenheit keine Fälle bekannt, dass sich Waldbesitzer oder 

die Forstkammer an den Verband gewandt hätten, um gravie-

rende Wegeschäden anzuzeigen oder um Unterstützung im 

Vorgehen gegen Rowdys im Sattel gebeten hätten. Zumeist 

sind die großen fürstlichen oder gräflichen Privatwälder ohnehin 

durch Sperrschilder für Reiter verbotenes Terrain. 

Im übrigen gilt für den Verursacher von Schäden z. B. an 

Waldwegen in erster Linie das persönliche Haftungsrecht nach 

dem BGB. Der Pferdesportverband wird sich auch in Zukunft 

gegen eine Änderung des Landeswaldgesetzes wehren, die 

das Betretungsrecht für Reiter im Wald weiter einschränken 

würde. 
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"Der Jäger aus Kurpfalz" hätte aus Sicht der Forstkammer wohl 

kaum eine Chance, seinem Waidwerk nachzugehen.  

Die Forstkammer Baden-Württemberg übersieht durch ihre ab-

lehnende Haltung gegenüber den Reitern und ihre kurzsichtige 

Betrachtungsweise gegen das Reiten im Wald die Bedeutung 

der Pferdehaltung und des Pferdesports für die Holz- und 

Forstwirtschaft in Baden-Württemberg. Der Bedarf an Holzpro-

dukten für die Pferdehaltung ist in den zurückliegenden Jahren 

ständig und unabhängig von der jeweiligen Baukonjunktur ge-

wachsen. Heimische Holzprodukte werden bei der Haltung von 

Pferden nicht nur für Späne als Einstreu oder als Zuschlagstoffe 

für Reithallenböden sowie den Bau von Koppelzäunen und 

Weidehütten, sondern vermehrt auch für den Bau von Ställen, 

insbesondere Pensionsställen und Reithallen benötigt. 

Die so vom Pferdesport gespeiste Nachfrage nach Holzproduk-

ten aus heimischer Forstwirtschaft sollte auch für die Forst-

kammer Anlass sein, den Reiter nicht nur als ungebetene Stö-

rung im Wald zu sehen, sondern als einen gern gesehenen 

Kunden. 

(Rolf Berndt) 
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